
Suche für

Canasta-Nachmittag
1 x pro Woche, im Raum Wendel-
stein, nette Rentner/-innen, etwa
70 Jahre alt. Wer macht mit?
Telefon 0170 / 1061457

Brennholz,
ofenfertig zu verkaufen,
Tel. 0172 / 7678835

5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Märkte
der Stadt Schwabach (Marktsatzung)

vom 04.01.2010
Die Stadt Schwabach erlässt aufgrund von Art. 23, Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und

Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GO- in der Fas-

sung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz

vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 272) folgende Satzung zur Änderung der

Satzung über die Märkte der Stadt Schwabach vom 02. August 1983

(Amtsblatt Nr. 40/1983) zuletzt geändert durch Satzung vom 18.05.2005

(Amtsblatt Nr. 20/2005):

Artikel 1
1. § 5 Abs. 7 erhält folgende Fassung:

„Verkaufseinrichtungen und nicht verkaufte Waren müssen nach dem

Ende der Marktzeit unverzüglich entfernt werden. Ausnahmen hierzu

bedürfen der Genehmigung durch die Stadt Schwabach. Bei mehrtägi-

gen Jahrmärkten und beim Christbaummarkt gilt. S. 1 für den letzten

Tag des Marktes. Die Standplätze sind besenrein zu hinterlassen; Ver-

packungsmaterial darf nicht liegen gelassen werden.“

2. § 7 Abs. 1 S. 1 und S. 2 erhalten folgende Fassung:

„Personen, die Lebensmittel behandeln, müssen eine Erstbelehrung

nach § 43 IfSG -Infektionsschutzgesetz- (Gesundheitszeugnis) nach-

weisen können. Verkaufseinrichtungen und Bedarfsgegenstände müs-

sen sauber und instand gehalten werden.“

3. § 7 Abs. 2 S. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände sind in geeigneter Weise

vor nachteiliger Beeinflussung zu schützen.“

4. In § 7 Abs. 2 S. 3 wird das Wort „saubere“ durch das Wort „geeignete“

ersetzt.

5. In § 7 Abs. 3 wird folgender Passus ersatzlos gestrichen:

„, insbesondere die Verordnung der Stadt Schwabach über den Ver-

kehr mit Lebensmitteln und die Reinlichkeit in Lebensmittelbetrieben“.

6. In § 11 Abs. 2 wird der Halbsatz „, zugelassen sind alkoholische Geträn-

ke, soweit sie aus selbst gewonnenen Erzeugnissen des Weinbaus, der

Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaues hergestellt wurden“

angefügt.

7. In § 12 Abs. 1 S. 1 werden die Worte „Ludwigstraße/Bahnhofstraße/Ei-

sentrautstraße/Südliche Ringstraße sowie auf dem Parkplatz nördlich

der Eisentrautstraße“ durch die Worte „Südliche Ringstraße, zwischen

Schillerplatz und Zöllnertorstraße“, ersetzt.

8. In § 12 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Stehen die Marktflächen wegen Baumaßnahmen oder aus anderen

Gründen nicht zur Verfügung, kann vorübergehend eine andere Fläche

für den Markt verwendet werden.“

9. In § 15 werden die Worte „und auf dem Parkplatz nördlich der Eisen-

trautstraße“ ersatzlos gestrichen.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Schwabach, den 4. Januar 2010

Thürau f , Oberbürgermeister

2. Verordnung zur Änderung der Verordnung über die
Reinigung und Reinhaltung der öffentlichen Straßen
und die Sicherung der Gehwege bei Schnee oder
Glatteis in der Stadt Schwabach (StrRVO)

vom 04.01.2010
Die Stadt Schwabach erlässt aufgrund Artikel 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und

Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom

22. August 1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl.

S. 400), folgende Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Rei-

nigung und Reinhaltung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der

Gehwege bei Schnee oder Glatteis in der Stadt Schwabach (StrRVO) vom

15.11.1996, zuletzt geändert durch die 1. Verordnung vom 20. Dezember

1999:

Artikel 1
1. In § 2 Ziffer 1. Buchstabe a) wird nach dem Begriff „Fahrbahndecke“ der

Begriff „Straßenbegleitgrün“ eingesetzt.

2. In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird vor dem Begriff „Grünstreifen“ das Wort „ge-

widmete“ eingefügt.

3. In § 7 Abs. 2 wird der Satz 2 ersatzlos gestrichen.

4. In § 10 Abs. 2 Satz 1 wird nach dem Begriff „Gehwegsicherung“ folgen-

des eingefügt: „der öffentlichen Gehwege (§ 3 Abs. 1)“.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in

Kraft.

Schwabach, den 4. Januar 2010

Thürau f , Oberbürgermeister

Wasserpreis muss angepasst werden
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Schwarzachgruppe erhöht

zum 1. Januar 2010 seinen Wasserpreis auf ¤ 1,25 pro Kubikmeter Was-

ser. Dies wurde von der Verbandsversammlung in der letzten Sitzung be-

schlossen.

Aufgrund der Kostenentwicklung und der hohen Investitionen in den letz-

ten Jahren für die Verbesserung und Vergrößerung des Leitungssystems

musste der Wasserpreis neu kalkuliert werden. Diese Kalkulation wurde

von der Fa. Röder Kommunalberatung GmbH vorgenommen, wobei hierzu

die vier letzten Jahre und die vier kommenden Jahre in die Berechnung

einbezogen werden müssen.

Es wurden alleine für die Sicherung der Wassergewinnung Investitionen in

Höhe von 1,4 Mio. ¤ getätigt, des Weiteren wurde für die Erweiterung der

Speicherkapazität am Hochbehälter Raubersried und für die Sanierung

der Druckerhöhung im Wasserturm Leerstetten ein Betrag von 1,6 Mio. ¤.

aufgewendet. Im Zuge des Ausbaus der Staatsstraße 2239 wurde die Ver-

sorgungssicherheit für die Ortschaften Neuses, Schaftnach, Schwarzach

u. Penzendorf durch eine zweite Fernleitung verbessert, die Kosten hierfür

betrugen 771.000 ¤.

Im Jahr 2009 wurde mit der Erweiterung (Lager, Werkstatt, Büro u. Sozial-

raum) des Betriebsgebäudes am Wasserwerk Großschwarzenlohe begon-

nen.

Aufgrund von umfangreichen Straßenbauarbeiten im Bereich unseres Ver-

sorgungsgebietes, wie z.B. der Neubau der Brücken in Großschwarzenlo-

he und Penzendorf und die Erweiterung der Autobahnbrücken der BAB 6

bei Kornburg, mussten 702.000 ¤ aufgewendet werden, die aufgrund von

bestehenden Gestattungsverträgen voll zu Lasten des Wasserversorgers

gingen.

Ab dem Jahre 2010 stehen weitere wichtige Projekte zur Modernisierung

und Optimierung der Trinkwasserversorgung im Bereich der Wasserwerke

Schwand und Großschwarzenlohe an. Diese Maßnahmen erstrecken sich

über einen Zeitraum von 5 bis 8 Jahren, es werden Kosten in Höhe von ca.

3,9 Mio. ¤ erwartet.

Wendelstein, den 29. Dezember 2009

Mar ianne Wiedmann , Geschäftsführerin

Aufforderung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahr-
gangs 1992 zur Meldung bei der Erfassungsbehörde
Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alleMänner, dieDeutsche
im Sinne des Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der
Bundesrepublik Deutschland haben, vom vollendeten 18. Lebensjahr an
wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzung). Die Erfassung kann bereits ein

Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden (§ 15 Abs.

6 WPflG).

Alle Personen des o.g. Geburtsjahrgangs, die wehrpflichtig sind und denen

bislang kein Schreiben der Erfassungsbehörde über die bevorstehende

Erfassung zugegangen ist, werden nach § 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert,

sich umgehend persönlich oder schriftlich bei der nachstehenden Erfas-

sungsbehörde zur Erfassung zu melden.

Stadt Schwabach, Meldeamt, Friedrich-Ebert-Str. 23,
91126 Schwabach
Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen ohne feste Woh-

nung, die die Wehrpflichtvoraussetzungen erfüllen.

Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder der Reisepass

mitzubringen. Es empfiehlt sich, auch sonstige der Feststellung der Wehr-

pflicht dienende Unterlagen mitzubringen.

Wir weisen darauf hin, dass nach § 45 WPflG ordnungswidrig handelt, wer

vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift des § 15 Abs. 1 WPflG

über die Erteilung von Auskünften oder die persönliche Meldung zur Erfas-

sung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet

werden.

Schwabach, den 9. Januar 2010

i.V. Schmi t t -T immermanns , Stadtrechtsrat

AMTSBLATT
Amtliche Bekanntmachungen
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Anzeigen-
Schluss

Tel.: 0 91 22 / 93 80-0
oder -11, -12

Fax: 0 91 22 / 93 80-20
technik@schwabacher-tagblatt.de

Di.-Fr. = Vortag, 12 Uhr
für Sa. = Donnerstag, 10 Uhr
für Mo. = Freitag, 12 Uhr

Telefax: 0 91 22 / 93 80-20 · ISDN: 0 91 22 / 87 61 91
email: technik@schwabacher-tagblatt.de

Seien Sie dabei in unseren
aktuellen Sonderseiten:

Sonderseiten Anzeigenannahme:

Allgemeine Anzeigenannahme:
0 91 22 / 93 80-0, -11, -12

Silke Marion
Billmann Baar
� 0 91 22 / 93 80-35 � 0 91 22 / 93 80-28

� Hochzeit �
Alles für den schönsten Tag

Schwabacher Tagblatt:
Erscheinungstag: Samstag, 23. Januar

Wochenanzeiger Roth-Schwabach:
Erscheinungstag: Donnerstag, 28. Januar

Anzeigenschluss für beide Ausgaben: Donnerstag, 14. Januar 2010
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BayernsgrößtesTanzcenter

Area:

Ü-30-SPEZIAL -
Party-Marathon
FeiernSiemit Ihrer Altersgruppe
Sonderveranstaltung

Wirsinddrin
www.megapark-gun.de

Fr., 15
.01.

Allround entrümpelt Wohnung,
Keller/Boden, besenrein, günstig,
auch Problemfälle, Transporte, Se-
niorenumzüge, Malerarbeiten (Sub.),

sofort, auch Sa. bis 22 Uhr

Telefon 0 91 22/88 81 11

Hautarztpraxis
Dr. med. Ulrich Huschka
Dr. med. Ingolf Rau
Dr. med. Sylke Frank

Hautärzte – Allergologie – Phlebo-
logie – Ambulantes Operieren
– Faltenbehandlung – Schweiß-
drüsenabsaugung in den Achseln

Zertifizierte Hautarztpraxis
nach QEP.

Ab Montag, 11. 1. 2010,
sind wir wieder für Sie da.

Hilpoltsteiner Straße 3,

91154 Roth, Tel.: (09171) 3086
www.hautaerzte-roth.de
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Dr. med.
Beuschel H.-W.
Hautarzt, Lasertherapie,
Hautkrebsvorsorge,

dauerhafte Haarentfernung
Häfnersgäßchen 2,

91126 Schwabach

Tel.: 0 91 22 / 1 22 44

www.hautarzt-schwabach.de

Ab Montag wieder
normale Sprechstunde!
Allen ein gutes Jahr 2010!

Praxis für tiefenpsychologisch
fundierte Hypnosetherapie

Frank Schmitz Heilpraktiker für Psychotherapie (HPG)

Königstraße 17

91126 Schwabach

www.hypnose-erleben.de

Ach tung !
Neue Telefonnummer:

01 63 / 1 60 98 66

SCHWABACH · REDNITZHEMBACH · TEL. 0 91 22 / 79 27-0

Citroën-Vertragshändler

GÜNSTIGE WINTERRÄDER
Opel Astra, WKR 195/65 R13,
SF 5-Loch, ET35 ¤ 130,–
Ford KA, WKR 155/70 R13,
SF 4-Loch ¤ 80,–
Suzuki Swift, WKR 165/65 R15,
SF 4-Loch ¤ 130,–
Mini 4-Loch SF, 5,5Jx15 ¤ 90,–
Telefon 01 71 / 5 46 57 84

Ein gesundes neues 2010
... wünschen wir allen unseren Kunden, Freunden

und die es noch werden wollen.
Multivisions-Show am 19.01. im Gaswerk:

18.00 Uhr: Dubai/Oman
20.00 Uhr: Afrika - von Johannesburg nach Kapstadt
Bahnhofstraße 9 · 91126 Schwabach · Telefon 09122/187140
Öffnungszeiten: Mo.-Fr., 10 bis 19 Uhr · Samstag, 10 bis 14 Uhr

Eintrittskarten sichern!

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Verschiedenes

Kraftfahrzeuge/Zubehör

ÄRZTETAFEL

Verkaufsanzeige

VERANSTALTUNGEN

REISE UND ERHOLUNG

GESUNDHEIT

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Wollen Sie Ihren
Gebrauchten
verkaufen?
Im Kfz.-Anzeigenteil des
Schwabacher Tagblattes haben
Sie dazu die Gelegenheit.
Telefon (091 22) 9380-11,
und 9380-12
Telefax (09122) 9380-20

Platzierung
bestmöglich
Platzierung
bestmöglich

Wir tun alles,
um Ihre Platzierungs-Wünsche zu erfüllen,
können eine Garantie dafür
aber nicht übernehmen.
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